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China-Restaurant GOLDENER DRACHEN · 07546 Gera · Altenburger Straße 4 · Telefon: 0365 26951 · Fax: 0365 8310903

- Das Restaurant für Ihre Feier -

Beginnen Sie Ihre Ehe
doch einfach mal chinesisch!

Auch Kaffeetafel möglich.
Mehr Informationen unter:

www.goldener-drachen-china-restaurant.de
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Grußwort des 
Oberbürgermeisters
So eng wie gut und böse, Leben und Tod, Freude 
und Schmerz beieinander liegen – so eng beglei-
tet die wechselvollen Seiten des Lebens das Stan-
desamt. Ich wünsche mir sehr, dass Sie sich in 
allen Belangen gut betreut fühlen von uns.

Dafür arbeiten wir ständig an neuen Service-Leis-
tungen und Lösungen, die Ihnen Wege ersparen. 
Im Internet stehen Ihnen beispielsweise die aktu-
ellsten Informationen zu allen Themen zur Verfü-
gung. Den Online-Service bauen wir ständig aus.

In Sachen Hochzeit können wir Ihnen in  Gera seit 
einiger Zeit zwei außergewöhnliche Offerten un-
terbreiten: „In die Ehe fahren“ – heiraten Sie in der 
historischen Straßenbahn und „Einen Baum der 
Liebe pfl anzen“.
Mehr dazu fi nden Sie auf der Seite  6.

Ihr Service-Rathaus der Otto-Dix-Stadt Gera

Mit vielen Grüßen
Dr. Norbert Vornehm
Oberbürgermeister der Otto-Dix-Stadt Gera
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Rund um das
Standesamt
„Von der Wiege bis zur Bahre – Formulare, Formu-
lare“. Dieses Bonmot passt auf das Standesamt 
wie auf kaum eine andere Behörde. Schließlich 
begleitet es den Weg eines jeden Menschen von 
der Geburt, über die Eheschließung bis zum Ster-
befall und beurkundet dies alles. 
Außerdem zeichnet es für das am 1. Januar 1958 
in der Bundesrepublik eingeführte Familienbuch 
verantwortlich, das mit der Eheschließung ange-
legt wird und alle Familien relevanten Urkunden 
bündelt. 

Dabei treten immer wieder Fragen auf. Die am 
häufi gsten gestellten wollen wir Ihnen in dieser 
Broschüre beantworten. Selbstverständlich ste-
hen wir Ihnen auch persönlich mit Rat und Tat zur 
Seite. 
Wir sind für Sie da:
Montag bis Donnerstag: 9 bis 17 Uhr
Freitag: 9 bis 15 Uhr
Samstag: für Eheschließungen 
nach Vereinbarung

Urkunden können Sie auch online anfordern über 
Standesamt@gera.de – alle wichtigen Informatio-
nen erhalten Sie zudem unter www.gera.de

Das Standesamt der Otto-Dix-Stadt hat sein Do-
mizil in einem der Bürgerhäuser in der „guten 
Stube“ Geras am Markt. 1729 errichtet, wurde 
das Wohn- und Geschäftshaus nach seiner Zer-
störung im Zweiten Weltkrieg zwischen 1958 und 
1961 wiederaufgebaut und im Jahr 2000 denkmal-
gerecht saniert. Über eine großzügige, geschwun-

mailto:Standesamt@gera.de
http://www.gera.de
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gene Treppe erreichen Sie das Obergeschoss, in 
dem Sie neben dem Standesamt auch zwei Trau-
zimmer fi nden. Der große Trausaal bietet maximal 
44, der kleine bis zu 24 Personen Platz. 

Größeren Gesellschaften mit mehr als 100 Gästen 
steht für die Eheschließung nach individueller Ab-
sprache der Festsaal im Rathaus offen – allerdings 
gegen eine zusätzliche Gebühr.

Elke Kleiner

Ines Ebert Iris KronerSabine Fleischer

Margrit 
Schmidt
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Das etwas andere „Ja-Wort“
… können Sie sich in einer historischen Stra-
ßenbahn des Geraer Verkehrsbetriebes geben. 
Festlich dekoriert, werden die original erhaltenen, 
zwischen 55 und 103 Jahre alten und liebevoll re-
staurierten Fahrzeuge zum rollenden Trauzimmer. 
Je nach Modell bieten sie bis zu 100 Gästen Platz. 
Die Brautpaare begeben sich mit ihrer Festge-
sellschaft unter fachkundiger „Reiseleitung“ his-
torisch gekleideter Schaffner auf eine spannen-

de Zeitreise durch die 
Stadt. Start- und Zielort 
sowie Fahrtroute werden 
ebenso mit den Wün-
schen des Brautpaares 
abgestimmt wie Ablauf 
und Ort der Trauung 
in der dann stehenden 
Bahn.

Einen Baum der Liebe pflanzen
Als dauerhaftes und sichtbares Zeichen ihres neu-
en gemeinsamen Glücks pfl anzen Frischvermähl-
te oftmals einen Baum. In Gera entstand auf diese 
Weise seit 2007 entlang der Straße „Am Martins-
grund“ unweit von Tierpark und Dahliengarten die 
Hochzeitsallee. Damit diese besondere Allee auch 
den typischen Charakter erhält, wurden 16 glei-
che Bäume – wegen ihres malerischen Aussehens 
Kornelkirschen – gepfl anzt. 
Gegen eine Spende erhielten die jungen Eheleute 
den Baum inklusive Vorbereitung des Pfl anzens 
und diesem selbst (wenn gewünscht) sowie Pfl e-
ge und Namensschild. Die Pfl anzungen erfolgten 
durch die Stadt Gera in einer feierlichen Aktion 
mit den Hochzeitpaaren in den dafür geeigneten 
Zeiträumen im Frühjahr und im Herbst. Fand die 
Trauung in dieser Zeit statt, konnte dies direkt im 
Anschluss geschehen. 
Das Baumpfl anzen kam bei den jungen Eheleu-
ten so gut an, dass die Hochzeitsallee inzwischen 
komplett bestückt ist. Derzeit prüft die Stadt, ob 
diese in Gera noch junge Tradition an einem ande-
ren Standort fortgesetzt werden kann.
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Der Weg zum Glück
„Hochzeit machen, das ist wunderschön“, besingt 
ein alter Schlager, und auch moderne Rock- und 
Pop-Songs drehen sich nicht selten um dieses 
Thema, das beinahe so alt ist wie die Menschheit 
selbst. In vergangenen Jahrhunderten – und in ei-
nigen Gegenden der Erde bis heute – besiegelte 
ein Handschlag zwischen den Vätern oder eine 
Absprache zwischen den Familien die Zukunft 
des Brautpaares. Wenn heute zwei Menschen be-
schließen, sich ein Stückchen Himmel auf die Erde 
zu holen, müssen sie dafür die eine und andere 
behördliche Hürde nehmen. 

Den potenziellen Eheleuten ist das Standesamt 
ebenso hilfreicher wie unumgänglicher Partner. 
Dessen Mitarbeiter prüfen anhand von Dokumen-
ten zunächst, ob es Hindernisse oder gar Verbote 
für die Ehe gibt. Personalausweis und Stammbuch 
der Eltern reichen entgegen der allgemeinen An-
nahme dafür keineswegs aus, so dass es ratsam 
ist, vor dem ersten Termin im Standesamt dort zu 
erfragen, welche Unterlagen vonnöten sind. 

Doch auch auf so manche andere Frage wissen 
die Standesbeamtinnen die richtige Antwort.
 
Einige davon haben wir hier für Sie zusammenge-
fasst: 
Brauchen wir in der heutigen Zeit noch Trau-
zeugen? Nein. Die Pfl icht zweier volljähriger Trau-
zeugen bei der Eheschließung gibt es seit dem 
1. Juli 1998 nicht mehr. Gleichwohl können Sie sie 
gern an Ihre Seite holen.
Ist der Ringtausch beim Standesamt Pfl icht 
und an welche Hand gehört er? Auch da haben 
Sie als Frischvermählte freie Wahl. Der symboli-

sche Tausch der Ringe ist Ihnen freigestellt, kann 
aber als eine schöne Zeremonie die standesamtli-
che Trauung noch ein bisschen feierlicher machen. 
Ob rechte oder linke Hand – das liegt ebenfalls in 
Ihrem Ermessen.
Was ziehen wir zur standesamtlichen Trauung 
an? Ob traditionell in langem weißem Kleid und 
schwarzem Frack oder im farbigen Kostüm und 
ebensolchen Anzug – Kleidervorschriften gibt es 
keine, doch sollten Sie sich an diesem besonde-
ren Tag in Ihrem Outfi t rundum wohlfühlen. 
Wie lange dauert eine Trauung? Obgleich eine 
Ehe für ein ganzes Leben geschlossen wird, nimmt 
die eigentliche Zeremonie nur relativ kurze Zeit in 
Anspruch. Inklusive Trauansprache, Ringtausch 
und Unterschriften dauert sie etwa 15 Minuten.
Darf gefi lmt und fotografi ert werden? In der Re-
gel steht dem nichts im Wege, doch sollten Sie 
derartige Wünsche im Vorfeld mit der Standesbe-
amtin besprechen.
Wird unsere Eheschließung veröffentlicht? 
Nein. Der Aushang – allgemein auch als „Aufge-
bot“ bekannt – wurde zum 1. Juli 1998 ersatzlos 
abgeschafft. 
Wo dürfen wir heiraten? Anmelden müssen Sie 
die Eheschließung immer dort, wo einer von Ihnen 
seinen Wohnsitz hat. Heiraten selbst können Sie 
jedoch, wo immer Sie wollen. Und warum dann 
nicht in der Otto-Dix-Stadt Gera, die Ihnen mehre-
re attraktive Offerten unterbreiten kann?
Wie lange vorher müssen wir uns anmelden? 
Die Anmeldung zur standesamtlichen Hochzeit 
kann frühestens sechs Monate vor dem geplan-
ten Termin erfolgen. Stammt einer der Partner aus 
dem Ausland, wenden Sie sich bitte an die Stan-
desbeamtinnen.
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Eltern werden ist nicht schwer...
… weiß der Volksmund. Die Vorfreude bei den wer-
denden Müttern und Vätern überstrahlt zumeist die 
Formalitäten, ohne die es auch bei einem so freudi-
gen Ereignis nicht geht. Deshalb nachfolgend einige 
Tipps für die angehenden Eltern, deren Nachwuchs 
in Gera – ganz gleich, ob im Waldklinikum oder ei-
nem Geburtshaus – das Licht der Welt erblicken 
soll. Wird das Kind im Krankenhaus geboren, über-
nimmt dieses auch die Anzeige der Geburt beim 
Standesamt. Dieses wiederum beurkundet, wann 
und wo das Baby geboren wurde und wer seine 
Eltern sind. Dass die werdenden Mütter und Väter 
die Erstausstattung für ihr Baby zur Entbindung 
mitnehmen, ist selbstverständlich. Darüber hinaus 
sollten sie jedoch auch einen Namen für Tochter 
oder Sohn parat haben – und insbesondere die 
notwendigen Unterlagen. Welche Sie im Einzelnen 
benötigen, hängt von Ihrem Familienstand ab. 

Sind Sie… 
• …ledig? Dann genügt die Geburtsurkunde der 

Mutter, um die Geburt des Kindes anzuzeigen.
• …miteinander verheiratet und führen einen 

gemeinsamen Namen? Dann benötigen Sie le-
diglich die Abschrift des Familienbuches.

• …miteinander verheiratet und führen verschie-
dene Nachnamen? 

 Hier ist ebenfalls die Abschrift des Familienbu-
ches erforderlich. Allerdings können Ihre Kinder 
nur einen Familiennamen tragen. Welcher dies 
sein soll, müssen Sie vor der Geburt des ersten 
Kindes entscheiden. Diese Wahl ist dann für alle 
weiteren Kinder verbindlich. 

 Ihre Fragen hierzu sollten Sie bereits vor der Ge-
burt im Gespräch mit unseren Standesbeamtin-
nen klären. 

• …nicht miteinander verheiratet?
 In diesem Fall entscheidet der Familienstand der 

Kindes-Mutter über alle weiteren Schritte. Ist die-
se noch verheiratet, gilt ihr Ehemann rechtlich als 
Vater. Er wird in allen Belangen als solcher an-
gesehen und kann auch mit über den Vornamen 
des Kindes entscheiden. Ist diese nicht verheira-
tet, kann der leibliche Vater die Beziehung zu dem 
Kind mit einer Vaterschaftsanerkennung schon 
vor der Geburt rechtlich auf eine sichere Basis 
stellen. Diese Erklärung wird beim Standesamt 
abgegeben. Von Mutter und Vater unterschrie-
ben, wird sie mit der Geburt des Kindes wirksam. 
(Siehe Kapitel „Anerkennung der Vaterschaft“)

 In Sorgerechtsfragen indes ist der Fachdienst 
Kinder- und Jugendhilfe zuständig. 

• …nur im Besitz ausländischer Urkunden, etwa 
der Heirats- oder der eigenen Geburtsurkun-
de? Dann benötigen Sie eine Übersetzung der 
Dokumente, um die Geburt des Kindes beurkun-
den zu lassen. Diese Übersetzung darf nur durch 
vom Justizminister zugelassene Dolmetscher er-
folgen, die wir Ihnen gern nennen. 

 
Unbedingt vor der Geburt des Kindes den Rat der 
Standesbeamtinnen suchen sollten Sie, wenn Sie 
• nicht miteinander verheiratet sind,
• noch nicht volljährig sind,
• eine ausländische Staatsbürgerschaft haben, wo-

bei Sie in diesem Fall Ihren Reisepass vorlegen 
müssen,

• Ihre Ehe im Ausland geschlossen wurde und kein 
Familienbuch existiert,

• keinen gemeinsamen Familiennamen führen,
• sich nicht über den Namen des neuen Erdenbür-

gers einigen können.
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... Vater sein dagegen sehr!
Die Anerkennung der Vaterschaft
Die Zahl werdender Eltern, die nicht miteinander 
verheiratet sind, steigt laut Statistik stetig. Die 
meisten der Paare wollen dennoch mit einer An-
erkennung der Vaterschaft „klare Verhältnisse“ 
schaffen. Dazu bedarf es nicht nur der Zustimmung 
der Mutter, sondern auch einer entsprechenden, 
vom Standesamt ausgefertigten Urkunde. 

Welche Rechtsfolgen eine solche Erklärung hat, 
erfahren Sie von den Standesbeamtinnen. Das 
Wichtigste dazu haben wir im Folgenden für Sie 
zusammengefasst.

Die verwandtschaftliche Beziehung
Durch die Anerkennung werden Sie als Vater mit 
Ihrem Kind erst rechtlich verwandt. Dieses Ver-
wandtschaftsverhältnis betrifft dann auch Ihre 
Familie. Ihre Eltern werden Großeltern, Ihre Ge-
schwister Tanten und Onkel. Außerdem wird Ihr 
Kind erbberechtigt. Eine Adoption ist in einem sol-
chen Fall nicht notwendig.

Name des Kindes
Das Neugeborene führt den gleichen Familienna-
men wie seine Mutter bei der Geburt. Die Aner-
kennung der Vaterschaft wirkt sich darauf nicht 
aus. Allerdings bietet sie der Mutter die Möglich-
keit, dem Kind mit Zustimmung des Vaters dessen 
Familiennamen zu geben. Diese Erklärung nimmt 
das Standesamt entgegen.

Unterhalt für Kind und Mutter 
Allerdings stehen Sie mit der Anerkennung der 
Vaterschaft Ihrem Kind gegenüber in der Pfl icht, 
das heißt, Sie müssen Unterhalt zahlen. Darüber 
hinaus hat auch die Mutter des Kindes Ihnen ge-
genüber Ansprüche auf Unterhalt. Diese sind im § 
1615 I BGB festgeschrieben. Danach müssen Sie 
die Mutter sechs Wochen vor und acht Wochen 
nach der Geburt des Kindes entsprechend fi nanzi-
ell unterstützen. Das gilt auch für jene Kosten, die 
durch die Schwangerschaft oder die Entbindung Foto: Elke Ossetek
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außerhalb dieses Zeitraumes entstehen. Kann die 
Mutter - bedingt durch die Schwangerschaft oder 
einer daraus resultierenden Krankheit oder wegen 
der Pfl ege des Kindes - nicht arbeiten, verlängert 
sich die Unterhaltspfl icht entsprechend. 

Allerdings gibt es auch da Grenzen. So beginnt die 
Pfl icht, Unterhalt zu zahlen, frühestens vier Mona-
te vor der Geburt und endet drei Jahre nach der 
Geburt des Kindes. 
       
Doch auch hier gilt: Keine Regel ohne Ausnahme. 
Wäre es dem Kind gegenüber ungerecht, nach 
dieser Frist keinen Unterhalt mehr zu zahlen, bleibt 
die Pfl icht bestehen. Das kann der Fall sein, wenn 
das Kind behindert ist und die Mutter es selbst 
betreuen muss. 

Elterliches Sorgerecht
Ist die Mutter des Kindes nicht verheiratet, hat sie 
das alleinige Sorgerecht für den Nachwuchs. Da-
ran ändert auch die Anerkennung der Vaterschaft 
nichts. Das Gesetz bietet Vater und Mutter jedoch 
die Möglichkeit, gemeinsam beim Fachdienst Kin-
der- und Jugendhilfe oder einem Notar das ge-
meinsame Sorgerecht zu bekunden. Dort werden 
Beide auch ausführlich zu diesem Thema beraten. 

Andere Länder…
All diese Auskünfte und Tipps entsprechen dem 
deutschen Recht. In anderen Ländern können 
ganz andere Gesetze und Vorschriften gelten. 
Falls in Ihrem speziellen Fall ausländisches Recht 
zu berücksichtigen ist, beraten wir Sie gern indi-
viduell. 

Foto: Elke Ossetek
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Auch das gehört 
zu unserem Service für Sie
Mit den vorgestellten Leistungen hat sich das 
Spektrum der Aufgaben eines Standesamtes 
noch längst nicht erschöpft. Deshalb stellen wir 
Ihnen hier noch einige weitere unserer Service-
Leistungen vor. 

Das Registrieren gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaften
Gleichgeschlechtliche Paare können ihren „Bund 
fürs Leben“ seit dem 1. August 2001 registrieren 
lassen. Diese gesetzlich festgeschriebene Mög-
lichkeit wird in deutschen Kommunen auf unter-
schiedliche Weise realisiert. In der Stadt Gera ist 
das Standesamt damit beauftragt und dort kön-
nen sich die homosexuellen Paare auch ihr „Ja-
Wort“ geben. 
Da diese Registrierung und eine Eheschließung 
vieles gemeinsam haben, sind dafür auch die glei-
chen Dokumente vorzuweisen wie bei verschie-
dengeschlechtlichen Paaren. Bitte informieren Sie 
sich deshalb im Kapitel „Der Weg zum Glück“ über 
die erforderlichen Dokumente. 
Einen Unterschied gibt es allerdings: Gleichge-
schlechtliche Partnerschaften können nur am 
Wohnsitz der Partner registriert werden. 

Das Beurkunden von Sterbefällen
Wenn sich der Lebenskreis eines Menschen 
schließt, bedarf es ebenfalls einer Urkunde des 
Standesamtes. Das gilt für diejenigen Personen, 
die im Amtsbezirk Gera verstorben sind oder tot 
aufgefunden wurden.
Für die Sterbeurkunde benötigen Sie verschiede-
ne Unterlagen. Dies sind vor allem:

• die Geburtsurkunde der/des Verstorbenen,
• bei verheirateten, geschiedenen und verwitwe-

ten Menschen einen Nachweis über den Famili-
enstand, etwa die Heiratsurkunde, eine Abschrift 
des Familienbuches, die Sterbeurkunde des an-
deren Ehegatten, ein Scheidungsurteil oder ei-
nes Todeserklärung. 

Das Beurkunden von Familiennamen…
… gehört ebenfalls zu unserem Service. Wollen 
Sie beispielsweise nach einer Scheidung Ihren 
alten Namen wieder annehmen, erklären Sie dies 
beim Standesamt. Haben sie bei Ihrer Hochzeit 
keinen Ehenamen bestimmt (etwa bei einer Ehe-
schließung im Ausland), können Sie dies bei uns 
nachholen. Darüber hinaus beraten wir Sie gern 
darüber, ob durch diese Entscheidung auch der 
Name Ihrer Kinder betroffen ist.
Für diese Erklärung erheben wir eine Gebühr, die 
Sie bitte dem Auszug aus unserem aktuellen Ge-
bührentarif in diesem Heft entnehmen. 

Das Anlegen eines Familienbuches 
Das Familienbuch ist eine deutsche Besonder-
heit. Es wurde am 1. Januar 1958 in der Bundes-
republik eingeführt. Wenn Sie jedoch im Ausland 
oder in der ehemaligen DDR geheiratet haben, 
wurde kein solches für Sie angelegt. Das können 
Sie nachholen, indem Sie einen entsprechenden 
Antrag beim Standesamt stellen. 
Das Familienbuch enthält sozusagen in gebündel-
ter Form alle Ihre Familie betreffenden Dokumente 
von der Eheschließung, über den gewählten Fa-
miliennamen bis zur Geburt der Kinder in dieser 
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Ehe. Deshalb erleichtert es Ihnen so manchen Be-
hördengang, ersetzt es doch unter anderem die 
ausländische Heiratsurkunde. 

Das Ausfertigen von Urkunden…
… macht einen nicht unerheblichen Teil unserer 
Arbeit aus. Sie erhalten in unserem Standesamt 
• Geburts-,
• Heirats- und
• Sterbeurkunden sowie
• beglaubigte Abschriften der Familienbücher.
 Für diesen Service sowie entsprechende Aus-

künfte erheben wir in der Regel eine Gebühr, die 
Sie ebenfalls dem nachfolgenden Auszug aus 
unserem aktuellen Gebührentarif entnehmen.

RathausElsterforum und Stadtmuseum
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Auszug aus dem aktuellen 
Gebührentarif
• Heirats-, Geburts-, Abstammungs- 
 und Sterbeurkunde 7,00 Euro
• für jede weitere im selben 
 Arbeitsgang erstellte Urkunde 3,50 Euro
• beglaubigte Abschrift aus dem 
 Familienbuch  8,00 Euro
• Suchen eines Eintrags 17,00 bis 55,00 Euro
• Prüfen der Ehefähigkeit nach 
 deutschem Recht  33,00 Euro
• Prüfen der Ehefähigkeit, wenn ausländisches
 Recht zu beachten ist 55,00 Euro
• Erteilen eines Geburtsscheins  5,00 Euro
• Erteilen einer Auskunft aus 
 Personenstandsbüchern 5,00 Euro
• Beurkunden oder Beglaubigen einer Erklärung, 

Einwilligung oder Zustimmung zur Namensfüh-
rung auf Grund familienrechtlicher Vorschriften 
 17,00 Euro

Gebührenfrei erhalten Sie vier Bescheinigungen 
für folgende Zwecke: Elterngeld, Kindergeld, Tau-
fe, Krankenkasse.
Weitere Urkunden sind gebührenpfl ichtig, etwa 
die für Ihr Stammbuch. Den aktuellen Gebühren-
satz teilen wir Ihnen auf Anfrage gern mit. Daran 
sollten Sie unbedingt denken!
Wenn Sie lohnsteuerpfl ichtig sind, wird Ihr Kind in 
die Lohnsteuerkarte eingetragen. Ihre Wohnsitz-
gemeinde berät Sie gern individuell über die Be-
stimmungen und Möglichkeiten. 
Denken Sie daran, Ihre Lohnsteuerkarte bereits 
vor der Geburt bei Ihrem Arbeitgeber anzufordern, 
damit Sie Ihr Kind möglichst rasch eintragen las-
sen können.

Anträge auf Elterngeld erhalten Sie im Kranken- 
bzw. Geburtshaus, abgeben müssen Sie sie bei 
Ihrem zuständigen Fachdienst Kinder- und Ju-
gendhilfe. 
Für Kindergeld liegen Anträge im Standesamt be-
reit, die Mutterschaftsbeihilfe beantragen Sie bitte 
bei Ihrer Krankenkasse.

Wichtig ist zudem, sofort mit jener Krankenkasse 
Kontakt aufzunehmen, bei der Ihr Kind versichert 
sein soll. Fragen Sie Ihre Krankenkasse am besten 
schon vor der Geburt, worauf Sie achten sollen.
Die Meldepfl icht erfüllt das Standesamt für Sie. 

Küchengarten
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Ganz in weiß ...
Die Wahl des Hochzeitskleides und des richtigen 
Anzugs für den Bräutigam gehören sicherlich zu 
den schwierigsten Entscheidungen. Schließlich 
verlangt ein besonderer Tag auch besondere Klei-
dung, unabhängig davon, ob für das Standes-
amt oder die Kirche.  Auch wenn jedes Jahr neue 
Hochzeitstrends am Modehimmel auftauchen, 
gibt es doch eine Konstante: Der Traum von einer 
weißen Hochzeit. Egal, wie Sie sich entscheiden, 
wichtig ist, dass Sie sich in Ihrem Hochzeits-Outfi t 
gefallen und wohlfühlen. 

Das Brautkleid
Der Bräutigam darf die Braut traditionell erst am 
Hochzeitsmorgen in ihrer Pracht bewundern. Des-
halb fällt er als Einkaufsberater aus, außer man 
bricht die Tradition. Obwohl die Mitarbeiter 
eines Brautmodenfachgeschäfts sicher gut 
beraten, sollte man doch keinesfalls allein die 
Entscheidung treffen. 

Jede Mutter oder jede beste Freundin freut sich 
bestimmt, bei der Auswahl des Brautkleides mit-
helfen zu dürfen. 
Wichtig ist, sich Zeit für den Einkauf zu nehmen, 
denn nur so kann man am besten entscheiden, ob 
der Stil des Kleides zur Persönlichkeit passt. 

Neben der Wahl des perfekten Brautkleides sollte 
die Braut auch das „Darunter“ nicht vergessen. Die 
passenden Dessous gibt es in vielen Stilrichtun-
gen, luxuriös-raffi niert, leidenschaftlich-erotisch 
oder unwiderstehlich-verführerisch. Durch die un-
endlich große Auswahl fi ndet jede Braut, dass zu 
ihrem Typ passende Outfi t, damit auch der Abend 
nach der Hochzeit zum aufregenden, knisternden 
Erlebnis wird.

Seit 1994 ihr Hochzeitsfachgeschäft
in Zwickau.

Spiegelstraße 16, 08056 Zwickau
www.brautmoden-zwickau.de  

Öffnungszeiten:  
Mo. - Fr. 10.00-18.00 Uhr
Samstag 09.00-12.00 Uhr
Telefon: 0375 2714262  

Foto: Elke Ossetek

http://www.brautmoden-zwickau.de
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Vergessen Sie doch einen Augenblick lang Ihr 
Hochzeitskleid, die Brautjungfern, die Hochzeits-
reise, die Einladungen ... 
Denken Sie statt dessen an Ihre Frisur und Ihr 
Make-up! Schließlich wollen Sie am Hochzeits-
tag nicht gestresst aussehen, sondern strahlend 
schön.

Ihre Frisur
Ihre Frisur am Hochzeitstag sollte auf Ihr Braut-
kleid abgestimmt sein. Ihr Friseur wir Ihnen sicher 
gern mit einer ausführlichen und fachkundigen 
Beratung zur Seite stehen. Sanft gestyltes Haar ist 
ausgesprochen schmeichelhaft und ideal für ro-
mantische Spielereien. Diese Frisuren sollten Sie 
wählen, wenn Ihr Hochzeitskleid sehr romantisch 
ausfällt, Ihre Haare sowieso lockig sind und Sie 
zarte Gesichtszüge haben.
Glatte, klare Konturen sind sehr raffi niert und be-
tont elegant. Dafür sollten Sie sich entscheiden, 
wenn Ihre Haare sehr fein sind, Sie markante Ge-
sichtszüge haben und sich lieber elegant als nied-
lich präsentieren. Mit einem extravaganten Hut 
kann eine solche Frisur eine interessante Optik 
bekommen. Oder wie wäre es mit einer kunstvol-
len Hochsteckfrisur? Hierbei sollten Sie sich je-

Frisur & Make-up

· Braut- und Festfrisuren
· handgefertigter, indivi-

dueller Haarschmuck
· Make up
· Damen, Herren, Kinder
· Haarverlängerung
· typgerechte Beratung
· Parkplatz vorm Studio
· Hausbesuch

...verliebt, verlobt
und märchenhaft gestylt

Inh. Sandra Adam
Fröbelstraße 15 (Arminiuscenter)
07548 Gera · Tel. 0365 7385645
www.engelshaar.dreipage.de

geöffnet: Mo–Fr 8–19 Uhr · Sa 8–12 Uhr

Für Ihren

schönsten Tag

 im Leben –

 eine besondere

Frisur.

Gerne bespreche 

ich mit Ihnen 

bei einem 

Probestecktermin 

Ihre Brautfrisur!

Mandy Rieleit

Kosmetikbehandlung

Nageldesign

Fußpfl ege

Massage

Clara-Zetkin-Straße 24
07545 Gera
Telefon: 0365 8306860
E-Mail: kosmetik-pusteblume@
 versanetonline.de

http://www.engelshaar.dreipage.de
mailto:kosmetik-pusteblume@versanetonline.de
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doch unbedingt einem Friseur anvertrauen, denn 
eine haltbare Kreation will gekonnt sein. Hoch-
steckfrisuren und Schleier sind eine unschlagba-
re Kombination. Nehmen Sie den Schleier oder 
Kopfschmuck unbedingt zum Beratungsgespräch 
beim Friseur mit, denn so kann Ihr Stylist den Look 
wirklich perfektionieren.

Das Make-Up
Der Wunsch nach perfektem Aussehen am Hoch-
zeitstag versteht sich von selbst. Deshalb sollten 
Sie auf professionelle Hilfe vertrauen und sich 
ausführlich im Beauty-Studio beraten lassen.

So können Sie auch gleich herausfi nden, ob Ihr 
Wunsch-Look auch wirklich zu Ihnen passt. 

Das beste Rezept fürs Hochzeits-Make-up? So 
klassisch wie möglich, denn so werden Ihnen Ihre 
Hochzeitsbilder auch noch in zehn Jahren gefal-
len! Klassik muss ja nicht unbedingt langweilig 
ausfallen, Glanz auf den Lidern zum Beispiel lässt 
die Augen toll leuchten (diesen Trick setzen die Vi-
sagisten besonders gerne ein). Auch etwas Gloss 
auf den Lippen lohnt sich (muss allerdings sehr 
sparsam aufgetragen werden). Und Sie werden 
sehen, Ihr Make-up wirkt frisch.

Foto: Ilka Plötner www.momente-des-lebens.de Foto: Elke Ossetek

http://www.momente-des-lebens.de
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Turmhoch und mächtig – 
die Hochzeitstorte
Wir alle kennen das aus Hollywood-Filmen: 
Mit großem Pomp wird die mehrstufi ge Hoch-
zeitstorte hereingetragen oder sogar gefahren. 
Ein wahres Wunderwerk aus Creme oder Sah-
ne. Verziert, geschmückt und gekrönt mit dem 
Brautpaar selbst. Wichtigster Bestandteil der 
Hochzeitstorte ist Marzipan. Diese süße Zutat 
wird aus geriebenen Mandeln, Zucker und Ro-
senöl hergestellt – der Zucker soll das Eheleben 
versüßen, die Rose steht für die große Liebe und 
die Mandeln garantieren eine glückliche Ehe. Der 
Anschnitt der Hochzeitstorte hat eine lange Tra-
dition und ist für viele Brautpaare der Höhepunkt 
des Festes. Er erfolgt nach großartiger Ankündi-
gung durch den Zeremonienmeister beim Emp-
fang. Die Gäste bilden dabei einen Kreis um das 
Brautpaar, so dass Brautpaar und Torte im Mit-
telpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Der Bräuti-
gam legt beim Anschneiden der Torte seine Hand 
über die der Braut, wobei diese das Messer führt. 
Gemäß einer alten Tradition wird das erste Stück 

Bäckerei & KonditoreiBäckerei & Konditorei

Die Bäckerei & Konditorei Michael Möbius ist ein 
traditionelles Familienunternehmen, welches 1893 in
Gera gegründet wurde und derzeit fünf Filialen
betreibt.
Wir bieten den einmaligen Service:
vormittags kommen wir zu Ihnen, fotografi eren das erste Hochzeits-
foto und nachmittags liefern wir Ihnen die Fototorte Ihrer Wahl. 
Neben dem einzigartigen Fototorten-Serice werden 
selbstverständlich auch traditionelle Hochzeitstorten und -kuchen 
nach alten  Hausrezepten hergestellt.

Bäckerei & Konditorei · Michael Möbius · Rubitzer Str. 12 · 07548 Gera
Tel.: 0365 411658 · Fax: 0365 4209212 · www.baeckerei-moebius.de

Wir bieten außerdem:
· Brot- und Kuchenbuffets
· gemischte Kuchenplatten
· verschiedenes Partygebäck
· Brotkörbe
· Lieferservice

http://www.baeckerei-moebius.de
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auf den Teller gelegt. Dann füttert der Bräutigam 
seine Liebste mit einem kleinen Bissen und um-
gekehrt. Dieser Brauch soll symbolisieren, dass 

die beiden in Zukunft füreinander sorgen werden. 
Erst danach wird der Rest der Torte an die Gäste 
verteilt.

Die schönsten Momente 
für immer bewahrt
Damit Sie später Ihren Kindern 
zeigen können, wie es war
Irgendwann werden Ihre Kinder Sie einmal fragen: 
Mami, Papi, zeigt uns doch mal, wie Ihr geheira-
tet habt. Welche Enttäuschung, wenn Sie dann ein 
paar Fotos hervorkramen, die Tante Gisela oder 
Onkel Rainer gemacht haben. Fotos, von denen 
sich  erst als es zu spät war herausstellte, dass sie 
teils unscharf und teils verwackelt sind.
Schade, denn eine Hochzeit lässt sich nicht wie-
derholen. Was bleibt ist der Ärger darüber,
dass keine guten, vorzeigbaren Bilder vorhanden 
sind.
Auch wenn der eine oder andere Hochzeitsgast 
großzügig anbietet Ich mache Fotos, darum 

braucht ihr euch nicht zu kümmern ist es immer 
empfehlenswert  für den schönsten Tag im Leben 
einen professionellen Fotografen zu engagieren.
Kein Freund oder Verwandter hat die jahrelange 
Erfahrung, das geübte Auge und die Technik eines 
guten Fotografen.
Ob Aufnahmen im Studio, im Freilichtstudio oder 
an einem besonders schönen Ort, es entstehen 
Bilder von einmaliger Harmonie und perfekter Ge-
staltung. Nach Absprache begleitet Sie Ihr 
Fotograf von der standesamtlichen und kirchli-
chen Trauung bis zum Ende der Feier.

Den Fotografen sollten Sie jedoch rechtzeitig be-
stellen und nicht bis zum letzten Moment warten.

http://www.baby-lachen.de
mailto:info@baby-lachen.de
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Restaurant – Café – Nachtbar

„Goldene Maske“
• Hochzeiten & Familienfeiern aller Art
• Partyservice/Catering • Kostümverleih

www.restaurant-goldene-maske.de
07545 Gera · Theaterstraße 2 · Tel. 0365 77315882

Otto-Dix-Haus Villa SchulenburgMarktplatz

http://www.restaurant-goldene-maske.de
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Feiern über den Lichtern der StadtFeiern über den Lichtern der Stadtaufauf
Schloß OstersteinSchloß Osterstein

Inh. Jens Weißbach

· gepfl egte Gastronomie in 
 familiärer Atmosphäre
· Familienfeiern zu allen Anlässen 
· Partyservice in ganz Thüringen 
 von der Auster bis zur Zunge 

 07548 Gera
Telefon:  0365 8321231
Fax:  0365 8321232

Andere die Arbeit machen lassen
Wer hat schon zu Hause die Räumlichkeiten, um 
eine große Tafel auszurichten? Ganz zu schwei-
gen von den dienstbaren Geistern, die man dazu 
benötigen würde! Jeder Gastwirt oder Hotelier 
wird sich dagegen freuen, wenn Sie ihn mit dem 
Ausrichten der Hochzeitsfeier betrauen. 
Dabei sollte er sich nicht nur um das leibliche Wohl 
Ihrer Gäste kümmern, sondern wenn möglich 
auch um Blumenschmuck, Menükarten, Tischkar-

ten und anderes mehr. Natürlich kostet das extra, 
aber wenn alles in einer Hand ist, werden Sie in 
letzter Konsequenz wesentlich entlastet.
Natürlich sollten Sie nicht die „Katze im Sack“ 
kaufen. 
Vielleicht kennen Sie eine Lokalität, die Sie öfter 
besuchen, oder waren selbst einmal Gast bei ei-
ner gelungenen Feier. 
Wichtig sind vor allem zwei Dinge: Erstens müs-
sen Sie sich rechtzeitig – zwei bis drei Monate 
vorher! – um den Termin bemühen, und zweitens 
sollten Sie ganz klare Abmachungen treffen. Le-
gen Sie vor allem einen genauen Zeitplan sowie 
die Menüfolge fest. 
Und: Essen Sie auch das eine oder andere vorher 
mal zur Probe. Sicher ist sicher.

Partyservice Hans PlötnerPartyservice Hans Plötner
Inh.: Thomas Plötner

07549 Gera
Keplerstraße 110

Telefon: 0365 7120800 oder 0365 7120801

Heinrichsgrüner

Sülzenkönig

2007

seit 1990

mit mobiler Discothek
· Canapees & Partyschnitten
· kalte Platten aller Art
· leckeres aus Topf und Pfanne
· kalte und warme Buffets

Sprechen Sie mit uns.
Wir organisieren
Ihre Festlichkeit –
nur feiern müssen Sie selbst!

http://www.finkenstube.de
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Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
Welche Papiere sollten stets griffbereit sein?
Bei Eintritt eines Todesfalles werden für die Re-
gelungen der verschiedensten Angelegenheiten 
eine Reihe wichtiger Urkunden und Unterlagen 
kurzfristig benötigt. Es empfi ehlt sich, schon bei 
Lebzeiten folgende Unterlagen zu beschaffen:

• Familienstammbuch bzw. die standesamtliche 
Heiratsurkunde

• Standesamtliche Geburtsurkunde (insbesonde-
re sofern im Familienstammbuch nicht die Num-
mer des Geburtsregisters vermerkt ist)

• Versicherungspolicen mit der letzten Beitrags-
quittung

• Testament bzw. Hinterlegungsschein für den To-
desfall oder über den Tod hinaus erteilte Voll- 
machten

• etwaige persönliche Notizen
 Diese sind zweckmäßig in einem gesonderten 

Ordner oder einer Urkundenmappe an einer al-
len Familienangehörigen bekannten Stelle auf-
zubewahren, damit diese Urkunden jederzeit 
griffbereit sind. 

Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
Jeder Mensch hat das Recht, die Art seiner Be-
stattung selbst zu bestimmen, wobei er in der 
Regel darauf vertraut, dass seine Angehörigen 
die geäußerten Wünsche erfüllen. Bei den Fach-
unternehmen des Bestattungsgewerbes ist durch 
Abschluss eines Bestattungsvorsorge-Vertrages 
aber auch die Möglichkeit gegeben, die eigene 

Bestattung bereits zu Lebzeiten nach seinen Wün-
schen zu regeln und in den Einzelheiten genau 
festzulegen, wie die Bestattung nach dem Tode 
durchgeführt werden soll. In den letzten Jahren 
machen hiervon immer mehr Personen Gebrauch, 
die entweder allein stehend sind, deren Angehö-
rige in einer anderen Stadt wohnen oder die ihre 
Angehörigen einfach von der Sorge um die Be-
stattungsregelung entlasten wollen.

Der Kunde erklärt bei dem Bestattungsunterneh-
men seines Vertrauens in welchem fi nanziellen 
Rahmen seine Bestattung durchgeführt werden 
soll. Das Bestattungsunternehmen arbeitet einen 
entsprechenden Vorschlag aus.
Aufgrund dieser Unterlagen erfolgt dann zwischen 
den Beteiligten und dem Bestattungsunterneh-
men die Vereinbarung über die Durchführung der 
Bestattung. Dabei ist es selbstverständlich mög-
lich und auch durchaus üblich, das Bestattungs-
unternehmen gleichzeitig zur Empfangnahme von 
späteren Sterbe- und Versicherungsgeldern zu 
bevollmächtigen. Auch können für die spätere 
Bestattungsdurchführung vorgesehene Gelder im 
Voraus zweckgebunden hinterlegt werden. Nähere 
Auskünfte werden hierzu von den Bestattungsun-
ternehmen im Beratungsgespräch gern gegeben.

Eine vorsorgliche Regelung der Bestattungs-
durchführung (Bestattungsvorsorge-Vertrag) hat 
den Vorteil, dass bei Eintritt des Todes, insbeson-
dere von allein stehenden Personen, alle Forma-
litäten sofort in die Wege geleitet werden können 
und dass die Bestattungsdurchführung dann auch 
wirklich entsprechend dem Willen und den Anord-
nungen des Verstorbenen erfolgt. Von den aus-
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wärts wohnenden Angehörigen wird eine solche 
Regelung durchweg begrüßt, da sich daraus für sie 
erhebliche Erleichterungen ergeben. Bei Vorliegen 
einer solchen Vorausregelung sind Verzögerungen 
in der Vorbereitung der Bestattungsdurchführung 

ausgeschlossen. Nach den bisherigen Erfahrun-
gen haben sich die von interessierten Personen 
mit Bestattungsunternehmen getroffenen Bestat-
tungsvorsorge-Verträge durchweg bewährt.

Ostfriedhof Südfriedhof Fotos: Katja Wisotzki
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Foto: Ilka Plötner www.momente-des-lebens.de
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Infos auch im Internet:
www.gera.de

www.alles-deutschland.de

www.sen-info.de

www.klinikinfo.de

www.zukunftschancen.de

07545048/01 / 1. Aufl age / 2008

In unserem Verlag erscheinen 
Produkte zu den Themen:
• Bürgerinformationen

•  Klinik- und Gesundheits-                 

informationen

• Senioren und Soziales

• Kinder und Schule

• Bildung und Ausbildung

• Bau und Handwerk

• Dokumentationen

WEKA info verlag gmbh

Lechstraße 2

D-86415 Mering

Telefon +49 (0) 82 33 / 3 84-0

Telefax +49 (0) 82 33 / 3 84-1 03

info@weka-info.de

www.weka-info.de

ENTWURF & SATZ | OFFSETDRUCK | WEITERVERARBEITUNG
Otto-Dix-Straße1
07548 Gera

WICHER DRUCK
Telefon: 0365 26778
Fax: 0365 2900273

mail@wicher-druck.de
www.wicher-druck.de

http://www.momente-des-lebens.de
mailto:mail@wicher-druck.de
http://www.wicher-druck.de
http://www.gera.de
http://www.alles-deutschland.de
http://www.sen-info.de
http://www.klinikinfo.de
http://www.zukunftschancen.de
mailto:info@weka-info.de
http://www.weka-info.de
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Liebe Leserin, lieber Leser,
hier fi nden Sie eine Auswahl leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Industrie, alphabe-
tisch geordnet. Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung dieser Broschüre ermöglicht. 

Bäckerei 18
Brautmode & Festmode 15
Druckerei 21
Fotograf 19, 20, U3
Friseur 16
Gaststätte 20, 21
Geburtshilfe 8
Heiraten in der Straßenbahn U3
Hochzeitstorte 18
Konditorei 18
Kosmetikinstitut 16
Partyservice 20, 21
Restaurant 1, 21
SRH Wald-Klinikum 8
Verkehr U3
Wohnungsbaugesellschaft U2

Branchenverzeichnis

http://www.pics-emotion.de
http://www.momente-des-lebens.de
http://www.gvbgera.de



